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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Auftraggeber 
Amtsgericht Memmingen 
Abteilung für Zwangsvollstreckung Immobiliar 
Buxacher Str. 6 
87700 Memmingen 

1.2 Auftrag 
Ermittlung des Verkehrswertes für das mit einer Doppelhaushälfte und einer Garage bebaute 
Grundstück FINr. 591/3 in der Gemarkung Dirlewang. Stefan-Fröhlich-Weg 2. 87742 Dirlewang 

Wertermittlungsstichtag 
Oualitätsstichtag 

20.06.2025 
20.06.2025 

(= Tag der Besichtigung) 

1.3 Verwendungszweck derWertermittlung 
Zwangsversteigerung 

1.4 Verwendete objektbezogene Arbeitsunterlagen und Erhebungen 
Beschluss Amtsgericht Memmingen vom 28.04.2025 
Grundbuchauszug Blatt 2048, Ausdruck vom 20,01,2025 
Lageplan MI' 1000 
Luftbildkarte 
Bau~äne M I, 100 z:ur Errichtung einer Garage und Genehmigungsbescheid vom 25,09,2003 
Auskunft Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang zum örtlichen Bau- und Planungsrecht 
Auskunft Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang zur abgabenrechtlichen Situation 
Bodenrichtwertliste Gutachterausschuss Landkreis Unterallgäu. Stand 01.01.2024 
Grundstücksmarktbericht 2024 Gutachterausschuss Landkreis Unterallgäu 
Auskünfte und Informationen der an der Ortsbesichtigung beteiligten Personen und sonstige 
fernmünd~cI1e Auskünfte 

1.5 Verwendete Gesetze, Verordnungen und Literatur 
Baugesetzbuch (BauGB) 
Immobilienwertermittlungsverordnung vom 14.07,2021 (ImmoWertV 2021) 
Wertermittlungsrichtlinien 2006 - Wert R 06 
Normalherstellungskosten NHK 2010 (BAnz:AT 18.10,2012 BI) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
Literatur: 
Kleiber .Verkehrswertermittlung von Grundstücken", 6. Auflage 201 0 bis 10 Auflage 2023 
Praxis der Grundstückswertermittlung Gerady/MöckeliTroff/Bischoff, Grundwerk einschließWch 
Ergänz:ungen 
Sprengnerter Immobilien bewertung, Marktdaten und Praxishilfen, Juni 2017 einschI. Ergänzungen 
Rössler, Langner .Schätz:ung und Ermittlung von Grundstückswerten", 8, Auflage 2004 
Kleiber-Simon, Marktwertermittlung unter Berücksichtigung der Wertermittlungsricl1tlinien Wert R 
02, 6, Auflage 2004 
Ralf Kröll Rechte und Belastungen bei der Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 3. Auflage 

1.6 Umfang der Sachverhaltsfeststellungen 
Feststellungen hinsichtlich des Bauwerks und des Bodens wurden nur insoweit getroffen, wie sie 
für die Wertermittlung von Bedeutung sind, Ane Feststellungen zur Beschaffenheit und zur 
tatsäcl1lichen Eigenschaft der baulichen Anlage sowie des Grund und des Bodens erfolgten 
ausscl1ließlich auf der Grundlage der vorhandenen Unterlagen, der durcl1geführten Erhebungen 
und den Erkenntnissen aus der Ortsbesichtigung. Bei der Ortsbesichtigung wurden für das 
Gutacl1ten keine Bauteilöffnungen, BaustoffprOfungen, Bauteilprüfungen, Funktionsprüfungen 
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haustechnischer Anlagen und keine Bodenuntersuchungen vorgenommen. Dem Gutachten 
liegen, wenn nicht gesondert erwähnt, keine Untersuchungen hinsichtlich PJtlasten, 
schadstoffhaltigen Baumaterialien, Baustatik, Schall- und Wärmeschutz, Befall durch tierische und 
pflanzliche Schädlinge sowie Rohrfraß zugrunde. Hierzu muss ggf. ein Schadensgutachter bzw. 
Fachsachverständiger hinzugezogen werden. 

1.7 Ortsbesichtigung 
Freitag, 20. Juni 2025 
Teilnehmer: 

Georg Stiegeier, Sachverständiger 

1.8 Nutzung und Zubehör 
Das Objekt wird eigengenutzt und ist nicht vermietet Es ist kein Gewerbebetrieb vorhanden. 
Werthaltiges Zubehör i.S. des § 97 BGB ist nicht vorhanden. 

1.9 Kaminkehrer 
Für das Objekt ist folgender Kaminkehrer zuständig: 
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2 Rechtliche Gegebenheiten 

2.1 Grundbuchdaten 

Erläuterungen zu den Grundbuchdaten - Abt. III Zwangssicherungshypotheken: 
Belastungen aus Grundschulden und Hypotheken bleiben bei der Verkehrswertermittlung 
unberücksichtigt, da sich diese Grundbucheintragungen nicht auf den Verkehrswert, sondern 
allenfalls auf die Kaufpreissumme auswirken können. 

2.2 Mietverträge 
Es besteht keil Mietverhältnis. 

2.3 Baurecht 
Im Flächennutzungsplan der Marktgemeinde Dirlewang ist das Grundstück als Mischgebiet 
dargestel~. Es besteht kein Bebauungsplan Es handelt sich somit um ein Grundstück, dessen 
Bebaubarkeit nach den Vorschriften des § 34 Baugesetzbuch zu beurteilen ist. Gemäß § 34 
Baugesetzbuch ist in einem solchen Fall eine Bebauung zulässig, wenn sie sich nach Art und Maß 
der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung 
gesidlert ist. 

2.4 Denkmalschutz 
Es handelt sich um kein Baudenkmal und kein Bodendenkmal. 

2.5 Kfz-Stellplatzpflicht 
Auf dem Grundstück befindet sich ein Garagenstellplatz. Der für die vorhandene und genehmigte 
Nutzung des Objektes erforderliche Stellplatz ist somit nachgewiesen (Bestandsschutz). 

2.6 Abgabenrechtliche Situation 
Nach Auskunft der Verwaltungsgemeinschafl der Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang liegen 
keine Unterlagen über die Erhebung von Straßenerschließungsbeiträgen vor. Nachdem der 
Stefan-Fröhlich-Weg bisher nicht erstmalig hergestellt und ausgebaut ist, geht der Unterzeichner 
davon aus. dass bisher keine Straßenerschließungsbeiträge nach BauGB erhoben wurden 
Kanalanschluss- und Wasserherstellung&beiträge nach KAG stehen nach Auskunft der 
Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang nicht mehr offen. 
Das Grundstück ist daher nach derzeit geltender Sach- und Rechtslage abgabenrechtlich als teil-
erschlossen einzustufen. 
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3 Lagebeschreibung 

3.1 Ortsangaben 
Marktgemeinde Dirlewang im Landkreis Unterallgäu. ca. 2.200 Einwohner. In Dirlewang sind ein 
Kindergarten. die Grundschule und Anlagen z:ur Deckung des täglichen Bedarfs vorhanden. 

3.2 Wohn- und Geschäftslage 
Mittlere. ländliche Wohnlage. keine Geschäftslage 

3.3 Verkehrslage 
Normale Anbindung ans öffentliche Straßennetz: in Dirlewang. Autobahnanschluss A 96 befindet 
sich in 4.5 km Entfernung. mäßige Anbindung an öffentlichen Personennahverkehr 

3.4 Grundstückslage 
Im sÜdöstlichen Ortsbereich voo Dirlewang. Entfernung zum Ortszentrum ca 300 m 

3.5 Bebauung der Umgebung 
Gemischte Bebauung aus Werkstatt- und Lagergebäude im Norden. Einfami~enhäusern im 
Westen und Osten und unbebautem Grundstück im Süden 
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4 Grundstücksbeschreibung 

4.1 Zuschnitt, Breite, Tiefe, Straßenfrontlänge 
Zuschnitt nahezu rechteckig 
Grundstücksbreite ca. 13 m 
GrundslÜckstiefe ca 16 m 
Straßenfrontlänge ca. 13 m 

4.2 Beschaffenheit 
Nahezu ebenes Gelände, Baugrund mit normaler Beschaffenheit, Grundwasserstand unterhalb 
der Kellergründungssohle 

4.3 Erschließung 
Zufahrt über schmalen, asphaltierten Stefan-Fröhlich-Weg, ca 2.50 m breit. 
Abwasserentsorgung in öffentliche Kanalisation mit Klärwerk, 
Wasser-, Strom-, Telefon- und Kabelanschluss vorhanden 

4.4 Entwicklungszustand 
Baureifes Land entsprechend § 3 (4) ImmoWertV 2021 

4.5 Vorhandene Bebauung (Art und Maß) 
Wohnbebauung 
GRZ rd. 0,5 
GFZ rd, 0,8 

(Grundflächenzahl) 
(Geschossflächenz:ahl) 

4.6 Immissionen 
Bei der Ot1sbesichtigung habe ich keine störenden Immissionen festgestellt. Lärm- und 
Geruchsimmissionen können auf dem Grundstück durch das südlich angrenzende landwit1schafl-
lieh genutzte Grünlandgrundstück jedoch zeitweise bestehen. 

4.7 Grenzverhältnisse 
Grenzbebauung entlang Ost-, Nord- und Westgrenze 

4.8 Außenanlagen 
Garagenzufahrt auf 3 m Breite betoniert, sonst gesamte Fläche südlich der Doppelhaushälfte und 
der Garage mit Betonsteinpflaster belegt, 
tlw mit Einfriedung aus Holz:bretterz:aun und mit Holzpflanztrögen, 
Holzrampe zur Eingangstreppe mit einfachem Holzgeländer, 
Grünfläche nördlich der Doppelhaushälfte mit Wildwuchs und einzelnen Sträuchem, 
Betonstützmauer entlang der Nordgrenze 
Die Außenanlagen befinden sich in einem ungepflegten Zustand. Das Betonsteinpflaster südlich 
der Doppelhaushälfle weist Gras- und Unkrautbewuchs im Fugenbereich auf, der Holzzaun ist 
baufällig und die Holzrampe wertlos. Die Grünflächen nördlich der Doppelhaushälfte sind 
ungepflegt. 

4.9 Altlasten 
TedVlische Untersuchungen des Grund und Bodens hinsichtlich Altlasten liegen außerhalb des 
üblichen Umfangs einer Grundstückswertermittlung. Der Sachverständige wurde daher im 
Rarruen der Gutachtenerstattung nicht beauftragt, Bodenuntersuchungen durchzuführen bzw. 
durchführen zu lassen, Bei der Ortsbesichtigung haben sich keine Verdachtsmomente für Altlasten 
ergeben. Zum Wertermiltlungsstichtag wird aufgrund der vorliegenden Informationen und 
Erkenntnisse ein altlastenunbedenklicher Grundstückszustand unterstellt. 
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5 Gebäudebeschreibung 

5.1 Allgemeines 
Auf dem Grundstück befinden sich eine Doppelhaushälfte und eine Pkw-Garage. 
Die Doppelhaushälfte besteht aus einer Teilunterkellerung, Erdgeschoss, ausgebautem 
Dachgeschoss und nicht ausgebautem Spitzboden In den einzelnen Geschossen befinden sich 
folgende Räumlichkeiten: 

nur von 

Das erdgeschossige Garagengebäude ist östlich an die Doppelhaushälfte angebaut und besteht 
aus einer Pkw-Einzelgarage mit Abstellfläche für Fahrräder bzw. Gartengeräte. 

Die Doppelhaushälfte wurde um 1920 erbaut Das genaue Baujahr ist nicht bekannt Die Garage 
wurde um 2003 erbaut. 

Die nachfolgende Gebäudebeschreibung bezieht &ich auf dominierende Ausführungen und Aus-
stattungen. In Teilbereichen können Abweichungen vorliegen, 

Innentüren 

einfache Stahltreppe 

; 
I 

I 

mit im EG (aus ca, 
I 

~~:::::c:; ;m~K~'~I~'""'~~> ""'<0" 
Holzbretlertüre ohne Zarge im Heizungs-IÖllagerraum, 
Holzumfassungszarge und HoizfOllungstürbiatt mit i"'k;',"'" I 
Oberfläche im Wohnzimmer und im Bad, 
Holzumfassungszarge und HoIztürblatl mit CPl-Beschichtung 
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, ; 

, ; 

;, 

Duschwanne Plexiglasduschwand, wand-
und Waschbecken im Bad, 
WC und Handwaschbecken im WC DG, 

Heizkessel Baujahr 

Heizkörper im . im Esszimmer, im ;, 

",~========j~d~'~'~2~z}m~m,~m~,m~D~G~'",,,,;L============j 
BaumängellBauschäden DHH 
- verschiedene offene Wandschlitze und Deckendurchbrüche im Keller 
- Heizungs- und Wasserleitungen im Keller sind nicht wärmegedämmt 
- Füllungen Keileraußentüre sind beschädigt, Türe ist erneuerungsbedürftig 
- Putzrisse in Seitenwänden der Keileraußentreppe 
- 2 Wandfliesen im Bad sind gerissen, elastische Verfugung zwischen Boden-

und Wandfliesen ist ungleich breit ausgeführt und gerissen 
- Deckleisten am Übergang Seitenwände der Dachgauben zu Dachschrägen 
fehlen 

- Stellstufen der Eingangstreppe weisen Abplatzungen auf 
- Hohlstelien und Abplatzungen am Sockelputz auf Südseite 
- Durchsichtfenster zwischen Küche und Garage, feuererbeständiger Ver-

schluss der Fensteröffnung erforderlich 
Wertminderung DHH 

Wertminderung 
500 , 
500 , 

1.500 ~ 
500 , 

1.000 ~ 

500 , 
800 ' 
500 , 

2.000 € 
7.800 € 

Die Wertminderung wegen BaumängeVBauschäden erfolgt nicht in der Höhe der tatsächlichen 
Mängel- bzw. Schadensbeseitigungskosten, sondern nur um den geschätzten Betrag, um den das 
Objekt im gewöhnlichen Geschäftsverkehr durch die BaumängellBauschäden am Wert gemindert 
wird Die tatsächlichen Kosten wären höher zu veranschlagen. 

AllgemeinzustandlUntemaltungszustand: 
Um 1982 wurden die Fenster im Erdgeschoss und die Hauseingangstüre erneuert. 
Um 1999 wurden folgende Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten durchgeführt: 
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Einbau Zentralheizung mit Außenkamin 
Einbau Bad EG 
Erneuerung Treppe EG-DG 
Einbau Dachgauben 
Erneuerung Dacheindeckung einschI. DachrinneIl und Fallrohre 
Dachgesdhossausbau 
Erneuerung Fassadenanstriche (außer auf Nordseite DG) 

Die Doppelhaush~lfte weist im Innenbereich einen allgemeinen Instandhaltungs- und Pflegestau 
auf_ Die Laminatbodenbeläge in der Küche und im Esszimmer sind abgenutzt, die Wandanstriche 
bzw. Tapezierungen im Keller. in der Küche, im Esszimmer und im Flur EG und im WC DG sind 
abgewohnt. Die Türen im Wohn2:immer und im Bad weisen Hundekratzspuren auf. Die 
Deckenbekleidungen im Flur EG und Bad sind vergilbt Das Bad ist ungepflegt Fliesen, sanitäre 
Einrichtungsgegenstände und das Fenster sind verschmutzt 
Die Fassaden befinden sich in einem normalen und die Dacheindeckung in guten Instandhaltungs-
zustand. 

5.3 Garage 

" 
, I 

AllgemeinzustandlUnterhaltungszustand: 
Die Wandanstriche innen sind abgenutzt. Die Gartentüre ist erneuerungsbedütftig. Die 
Putzfassade auf der West- und Nordseite weist witterungsbedingte VerfärlJ.ungen auf. Der Anstrich 
am Garagentor weist Abplatzungen auf. Das Regenfallrohr auf der Nordseite fehlt. 
Ansonsten befindet sich die Garage in einem normalen Instandhaltungszustand mit 
baualtersgemäßen Abn utzungserscheinungen. 
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6 Allgemeine Beurteilung/Marktlage 

Das Objekt befindet sich in mittlerer Wohnlage im südöstlichen Ortsbereich von Oirlewang. Die 
Zufahrt zum Grundstück ist sehr beengt. Der Stefan-Fröhlich-Weg ist nur 2,50 m breit. Die 
Asphaltierung des Weges ist in einer Breite von 3,25 m ausgeführt. Die Asphaltierung befindet sich 
auf eine Breite von 0,75 m jedoch auf Privatgrund. Die Ein- und Ausfahrt vom 
Versteigerungsgrundstück ist daher sehr beengt. 
Eine Verbreitung des Weges ist nach Au&kunft der Verwaltungsgemeinschaft Oirlewang in abseh-
barer Zeit nicht vorgesehen. 

Die Doppelhaushälfte verfügt über eine einfache Raumaufteilung mit klein geschnittenen Räumen 
und eine durchschnittliche Ausstattung 

Baulicher Wärmeschutz: 
Ein Energieausweis liegt nicht vor. Der bauliche Wärmeschutz der Doppelhaushälfte ist als einfach 
einzustufen (Energieeffizienzklasse H) und entspricht nicht heutigen Anforderungen. 
Schwachstellen bestehen im Bereich der Kellerdecke bzw. des Erdgeschossfußbodens, der 
Außenwände und der Fenster. Die Wandstärke der Holzriegelwände im Dachgeschoss beträgt nur 
20 cm Die Heizanlagentechnik ist überaltert. 

Die Garage entspricht ihrem Nutzungszweck zur Unterstellung eines Pkws und von Fahrrädern 
und Gartengeräten. 

Marktlage: 
In Dirlewang und in vergleichbaren Gemeinden im Landkreis Unterallgäu besteht eine mittlere 
Nachfrage nach energetisch nicht modernisierten Einfamilienhäusern im unteren Preissegment. 
Die Verkäuflichkeit des Objektes ist als mittel einzustufen. 
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7 Wertermittlung 

7.1 Wertermittlungsverfahren 
Die Ermittlung des Verkehrswertes etiolgt in Anlehnung an die .Verordnung über die Grundsätze 
für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung 
vom 14.07.2021 - ImmoWertV 2021)" 
Nach § 6.1 sind zur Wertermittlung das Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26) einschlie~icIl des 
Verfahrens zur Bodenwertermittlung (§§ 40 bis 45). das Ertragswertverfahren (§§27 bis 34). das 
Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39) oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. Die Vetiahren 
sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr bestehenden Gepfiogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls. 
insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten. zu wählen. 
In den in § 6.1 genannten Wertermitllungsvetiar.ren sind regelmäßig in folgender Reihenfolge zu 
berücksichtigen: 

1. die allgemeinen Wertverhältnisse 
2. die besonderen objektspezifischen Gll.IndslÜcksmerkmale 

Die in Absatz § 6.1 genannten Wertermittlungsverfahren gliedern sich grundsätzlich in folgende 
V erfa h renss c h ritte: 

1. Ermittlung des vorläufigen Verfahrenswerts 
2. Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Verfahrenswerts 
3. Ermittlung des Verfahrenswerts 

Begründung der Verfahrenswahl: 
Der Bodenwert des Grundstücks wird entsprechend §§ 24 und 26 ImmoWertV 2021 im 
Vergleichswertvetiahren ermittelt. 
Das zu bewertende Grundstück ist mit einem Einfamilienwohnhaus bebaut. Derartige Objekte 
werden in der Regel nicht ertragsorientiert genutzt. Der gewöhnliche Geschäftsverkehr schätzt 
solche Objekte im Allgemeinen nach Baukosten oder nach Vergleichspreisen ein. Demzufolge 
müssen auch bei der Verkehrswertermittlung die Baukosten oder Preise von vergleichbaren 
Objekten im Vordergrund stehen. Dies ist im Rahmen der von der ImmoWertV vorgegebenen 
Verfahren vorwiegend über das Sachwert- bzw. das Vergleichswertvetiahren möglich. 

Die Anwendung des Sachwertvetiahrens ist im vorliegenden Fall unproblematisch. Für die 
Anwendung des in der ImmoWertV normierten Vergleichswertverfahrens stehen jedoch nicht 
genügend Kaufpreise von Objekten zur Verfügung. die mit dem Bewertungsobjekt hinreichend 
genau vergleichbar sind. Auch die von zahlreichen Institubonen (z.B. Gutachterausschüsse) 
veröffentlichten Vergleichswerte bzw. Vergleichsfaktoren sind bezüglich ihrer wertbestimmenden 
Eigenschaften nicht differenziert genug. Insofern wird im vorliegenden Fall der Verkehrswert 
lediglich aus dem Sachwertverfahren abgeleitet Mit Hilfe des Ertragswertverfahrens wird eine 
Plausibilitätskontrolle du rchgeführt. 
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7.2 Bodenwert 
Zur Ermittlung des Bodenwertes werden die Bodenrichtwerte des Gutachterausschusses des 
Landkreises Unteralgäu herangezogen. 

Das zu bewertende Grundstück ist als Mischgebiet einzustufen. Der Bodenrichtwert Stand 
01.01.2024 wird für baureife Flächen der Nutzungsart MI in Dirlewang mit 170 €Im' einschließlich 
Erschließung ausgewiesen 

Aufgrund der seit der letzten 
Wertermittlungsstichtag erfolgten 
Bodenrichtwerts um + 5 % 

Bodenrichtwertfestsetzung zum 01,01.2024 bis 
Bodenpreissteigerungen erfolgt eine Anpassung 

Das Grundstück ist sehr klein geschnitten und weist mit der vorhandenen Bebauung mit einer 
Geschossflächen von 0.8 eine überdurchschnittlich hohe bauliche Ausnutzung auf. Der 
Bodenrichtwert bedarf daher einer Anpassung um + 10 %. 

Das Grundstück ist abgabenrechtlich teilerschlossen. Die Straße ist bisher nicht erstmalig her-
gestellt. Im Falle eines Ausbaus der Straße kommen Straßenerschließungsbeiträge zur 
Berechnung. Vom Bodenrichtwert des voll erschlossenen Grundstücks sind daher die 
Straßenerschließungsbeiträge nach BauGB in Höhe von rd. 30 €Im' in Abzug zu bringen. 

Abgabenfreier Boderorichtwert 

Anpassung Bodetyichtwert: 

Zeitliche Anpassung 

''''" G" 
Fläche (m') 
Entwicklungsstufe 
Art der baulichen Nutzung 

Richtwertg ru r>dstü ck 

01.01,2024 
mittlere Lage 

" 
baureife~ Laoo 

M' 
Angepasster abgabenfreier relativer Bodenwert 

Bodenwertermittlung: 

Flurnummer 

59113 

Bewertungs-
grundstück 
20.06,2025 

mittlere Lage 
0." 
"" baLJreifes Laoo 
M' 

Fläche Im'] 

203 m' 
+1_ Berlkksichtigung sonstiger wertooeinflusseooer Umstäooe 

Wertminderung wegen nicht bered..,eter 
StraßenersGhließungsbeiMge 
Bodenwert 
gerundet 
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203 m' 

170 €Im' 

Anpassungs- Bodenwert 
faktor angepasst 

105 "" €Im' 
, .00 ,,~ €Im' 

'" '''' Elm' 
'00 '''' Elm' 
'00 '''' Elm' 
'00 '''' Elm' 

'''' Elm' 

x Bodenwert ]€lm'] 

x 196 Elrn' 

30 Elrn' 

39,788 E 

5090 E 
33,598 E 
304.000 € 
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7,3 Sachwert 
Ausgangswert zur Ennittlung der Normalherstellungskosten: 
Bei den Wertansätzen für die Ermittlung der Normalherstellungskosten werden keine 
Reproduktionskosten, sondern Kosten vergleichbarer Ersatzbauten zugrunde gelegt 
Der Herstellungswert der baulichen Anlagen wird auf der Grundlage von 
Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010) entsprechend Anlage 4 Nummer IllmmoWertV 
2021 ermittelt 
Die Kostenkennwerte der Normalherstellungskosten 2010 beziehen sich auf eine Art der 
baulichen Anlage (Gebäudeart) unter Berücksichtigung der Standardstufe. Die Zuordnung des 
Wertermittlungsobjektes zu einer Gebäudeart erfolgt aufgrund seiner Nutzung. Die Zuordnung 
einer Standardstufe erfolgt nach Anlage 4 Nummer 111 aufgrund seiner Standardmerkmale 
Dabei &ind zur Ermittlung eines 2:utreffenden Kostenkennwerts alle wertrelevanten 
Standardmerkmale des Wertermittlungsobjekts sachverständig ein2:ustufen. auch wenn sie 
nicht in Nummer III beschrieben sind. 
Die Normalherstellungskosten 2010 erfassen die Kostengruppen 300 und 400 der DIN 276, 
die Umsat2:steuer und die üblicMlWeise entstehenden Baunebenkosten (Kostengruppen 730 
und 771 der DIN 276). insbesondere Kosten für Planung. Baudurchführung. behördliche 
Prüfungen und Genehmigungen. Darüber hinaus enthalten Sie weitere Angaben zur Höhe der 
eingerechneten Baunebenkosten, teilweise Korrekturfaktoren zur Anpassung des jeweiligen 
Kostenkennwerts wegen der speziellen Merkmale des Wertermittlungsobjektes sowie 
teilweise weitergehende Erläuterungen. 
Für Ein-lZweifamilienhäuser werden dabei folgende Kostenkennwerte angegeben: _._-

Im vorliegenden Fall ergibt sich für Doppelhaushälften folgende Wertung im Sinne der 
Normalherstellungskosten 2010' 
Gebäudetyp 2.01 und 2.21, Teilunterkellerung. Erdgeschoss, ausgebautes Dachgeschoss. Die 
Kostenkennwerte der ein2:elnen Gebäudetypen werden entsprechend dem unterkellerten Anteil 
(rd. 57 % der Grundfläche) interpoliert. 

Die Einordnung des 2:U bewertenden Gebäudes in die jeweilige Standardstufe erfolgt auf der Basis 
der Beschreibung des Standards der baulichen Anlagen (Gebäudestandards) entsprechend 
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Anlage 4 Pkt. 111 ImmoWertV 2021, Die Einordnung erfolgt auf der Grundlage von folgenden 
Bauteilen, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Außenwände 
Dach 
Fenster und Außentüren 
Innenwände und -Iüren 
Deckenkonstruktion und Treppen 
Fußböden 
Saniläreinrichlungen 
Heiz:ung 
Sonstige technische Ausrüstung 

Star.dardmerkmal Wohnhaus 

Außenwände ,..rn 
Fenster und Außentüren 
looenwände ur.d -Wren 
Deckenkonstruktion und Treppen 
Fußböden 
San itä re in ri chtu ngen 
Heizung 
Sonstige technische AusstatturIg 
Kostenkennwert für 
Gebäudeart: 

m 
EURlm' 

Standardstufe , 

0,5 0,5 , , 
0,5 0,5 

'"' EURlm' 
ooe 

EURlm' ''''' EURlm' 
1372 

EURlm' 

Standard merkmal Wäglllgsanteil Antei am Anteil an der 
Kostookeoowert Star.dardstule 

Außenw~r>de 2~% 181.47 EURlm' 0.46 
Dach 15% 136,20 EURlm' 0.45 
Fenster ur>d Außentüroo 11 % 86,79 EURlm' 022 
Innenwär.de ur.d -türen 11 % 86,79 EURlm' 022 
Deckenkonstruktion ur.d Treppen 11 % 86,79 EURlm' 022 
Fußböden '" 42,43 EURlm' 0,13 
San itä rei n ric h tu ngen '" 81,72 EURlm' 027 
Heizung '" 81,72 EURlm' 027 
Sonstige technische AusstaltunQ 6% 50,91 EURim' 0,15 
Ergebnisse (gewogene Summen) 100% 834,82 EURim' 2,39 

Für das Garagengebäude ergibt sich folgende Einstufung entsprechend Gebäudetyp Nr, 12: 
14, Garagen Standardstule , , , 
14,1 EinzelgaragenIMetvlachgaragen Elm'-BGF '" '" "0 
14,2 Hochgaragen Elm'-BGF <e" "" '"0 
14,3 Tielgaragen Elm'-BGF "'0 m coo 
14.4 Nutzfa hrze ugg a ragen Elm'-BGF oeo 000 '''' 
ei"ct>ioßIi<01 Bou ne!>Mlk",t"" in HOhe " ,n G<IJ(;"' . ,,,ll.,1 121. 

G<IJ(;"' . ,,,ll • .2-14,3 1 ~ 1' 

G<IJ(;"o . ",114A 131. 

4 G","'7"'" M.",ivOO"",ei>.o 

5 00 1' rue" Q,.,,'J." i, ~"~vOO",~ '''; . Zio\loi<l.>rn, Gründ<o<:t1, 
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Im vorliegenden Fall trifft aufgrund der Ausführung mit Satteldach die Standardstufe 4-5 zu. Der 
Kostenkennwert von 560 €Im' wird demnach für angemessen erachtet 

Korrekturen und Anpassungen: 
Die Sachwertrichttinie sieht Korrekturen und Anpassungsmbglichkeiten der Kostenkennwerte vor: 

• Der nicht ausgebaute Spitzboden bedarf keiner Korrektur. da er im Kostenkennwert bereits 
enthalten ist. 

• Die Gebäudeart (Doppelhaushälfte) bedarf keiner Kostenkorrektur. 
• Es muss berücksichtigt werden. dass sich die Kostenkennwerte der Normalherstellungs-

kosten auf das Jahr 2010 beziehen und eine Anpassung aufgrund der Baupreisentwick-
lung bis zum Stichtag erforderlich ist. 

• Die durchschnittlichen Herstellungskosten sind durch einen vom örtlich zuständigen 
Gutachterausschuss ermittelten Regionalfaktor an die Verhältnisse am örtlichen 
Grundstücksmarkt anzupassen Da vom örtlich zuständigen Gutachterausschuss bisher 
keine Regionalfaktoren ermittelt werden. wird der Regionalfaktor mit 1.0 angesetzt. 

Korrektur wegen der Baupreisenlwicklung: 
Preisindex des Statistischen Bundesamts für Wohngebäude 

2010 " 100,00 
Mai 2025 " 188,6 

Normalherstellungskosten je m' - Bruttogrundfläche: 

Korl"€ktur 
Kostenkennwert Gebäudeart Sor\StiQe 

cee '" Elm' 
Garage ~ Elm' 

Unter besondel"€n Bauteilen werden erlasst: 
EinQal"lQstreppe 
Besondere Bauteile DHH 

Unter besOf>deren Einbauten werden erfasst 
entfällt 
Besondere Einbauten DHH 

Alterswertminderung 

',00 
',00 

Baupreis-
enlwicklul"IQ 

',MO 
',MO 

Alterswertminderungsfaktor § 38 ImmoWertV 2021: 

ReQional Korri\Jierter 
Faktor Kostenkennwert 

',0 1574 Elm'-BGF 
',0 1056 Elm'-BGF 

4.500 E 
4.500 E 

, 

Je älter ein Gebäude wird. desto mehr verliert es an Wert Dieser Wertverlust ergibt sich aus der 
Tatsache, dass die Nutzung eines gebrauchten Gebäudes im Vergleich zur Nutzung eines neuen 
Gebäudes mit zunehmendem Alter immer unwirtschaftlicher wird. Der Wertverlust muss als 
Wertminderung im Sachwertverfahren durch den Ansatz des Alterswertminderungsfaktors 
berücksichtigt werden. 
Der Alterswertminclerungsfaktor entspricht dem Verhältnis der Restnutzungsdauer zur 
Gesamtnutzungsdauer, wobei eine gleichmäßige Wertminderung zugrLllde gelegt wird (lineare 
Abschreibung) 
Zur Bemessung des Alterswertmindell.lngsfaktors müssen zunächst die Gesamtnutzungsdauer 
und die Restnutzungsdauer des Bewertungsobjektes ermittelt werden 
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Gesamtnutzungsdauer § 4 Abs, 1 ImmoWertV 2021: 
Die Gesamtnutzungsdauer bezeictmet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei 
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich ge-
nutzt werden kann. 
Entsprechend § 12 (5) ImmoWertV 2021 sind bei Ermittlung der sonstigen für die Wertermittlung 
erforderlichen Daten zur Festlegung der Gesamtnutzungsdauer die Modellansätze der Anlage 1 
zugrunde zu legen. Hierbei wird die Gesamtnutzungsdauer von freistehenden Ein- und 
Zweifamilienhäusern, Doppelhäusern und Reihenhäusern mit 80 Jahren angegeben. 
Dementsprechend wird im vorliegenden Fall von einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren 
ausgegangen 

Restnutzunqsdauer § 4 Abs. 2 ImmoWertV 2021 ' 
Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei 
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Die 
Restnutzungsdauer wird in der Regel auf Grundlage des Unterschiedsbetrags zwischen der 
Gesamtnutzungsdauer und dem Alter der baulichen Anlage am maßgeblichen Stichtag unter 
Berücksichtigung individueller Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes ermittelt. Individuelle 
Gegebenheiten des Wertermitllungsobjektes wie beispielsweise durchgeführte Instandsetzungen 
oder Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltungen können die sich aus dem 
Unterschiedsbetrag ergebende Dauer verlängern oder verkürzen. 

Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein ca. 1920 errichtetes Gebäude, In der Vergangenheit 
wurden bereits Modernisierungen durchgeführt, die eine Verlängerung der wirtschaftlichen 
Restnutzungsdauer bewirken. Eine rein mathematische Ermittlung der Restnutzungsdauer würde 
somit zu einem verfälschten Ergebnis führen, 
Daher erscheint es sinnvoller, die wirtschaftliche Restnutzungsdauer für das Gebäude 
sachgerecht zu schätzen. Die Schätzung der wirtschaftlichen Restnutzung&dauer wird auch in der 
einschlägigen Literatur als unproblematisch empfunden, 

Die Immobllienwertermittlungsverordnung 2021 enthält in Anlage 2 ein Modell zur Ermitllung der 
Restnutzungsdauer von Wohngebäuden bei Modernisierungen. Dabei ist zunächst die 
Modernisierungspunktzahl zu ermitteln, 
Die Modernisierungspunktzahl kann durch Punktevergabe für einzelne Modernisierungselemente 
nach Nummer 1 oder durch sachverständige Schätzung des Moclernisierungsgrades nach 
Nummer 2 ermittelt werden. 

Punktevergabe für einzelne Modernisierungselemente nach ImmoWertV 2021 Anlage 2 Pkt. 1.1: 
Auf der Grundlage der nachfolgenden Tabelle 1 sind unter Berücksichtigung der zum Stichtag oder 
kurz vor dem Stichtag durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen entsprechende Punkte für 
Modernisierungselemente zu vergeben. Aus den für die einzelnen Modernisierungspunkte ver-
gebenen Punkten ist eine Gesamtpunktzahl für die Modernisierung (Modemisierungspunkte) zu 
bilden, 
Liegen die Maßnahmen weiter zurück, ist zu prüfen, ob nicht weniger als die maximal zu vergeben-
den Punkte anzusetzen sind. Wenn nicht modernisierte Bauelemente noch zeitgemäßen 
Ansprüchen genügen, sind mit einer Modernisierung vergleichbar Punkte zu vergeben Punkte 
sind auch für unmittelbar nach dem Kauf eriorderliche, d.h, für unterstellte [u] Modemisierungen 
zu vergeben. Für diese Maßnahmen werden bei der Wertermittlung (i,d,R. als besondere 
objektspezifische Grundstücksmerkmale (boG) hinter den vorläufigen Veriahrenswerten) 
ent:>prechende Abzüge gemacht. 
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Sachverständige Einschät2:unq des Modernisierungsgrades nach ImmoWertV 2021 Anlage 2 Pkt. 
II 
Auf der Grundlage einer sachverständigen Einschätzung des Modemisierungsgrades kann 
au/grund der Tabelle 2 eine Gesamtpunkt2:ahl für die Modernisierung ermittelt werden. 

Entsprechend der jeweils ermittelten Gesamtpunktzahl ist der Modernisierungsgrad sach-
verständig z:u ermitteln. Hierfür gibt die obenstehende Tabelle Anhaltspunkte: 

Der Ermittlung der Restnutzungsdauer im Fall von Modemisierungen wird entsprechend 
ImmoWertV 2021 Anlage 2 Pkt. 11.2 ein theoretischer Modelansatz empfohlen. Das Model geht 
davon aus, dass die Restnutzungsdauer (RND) auf maximal 70 Prozent der jeweiligen Gesamt-
nutzungsdauer (GND) gestreckt und nach der Formel berechnet wird: 

Alter' 
RND = a' ---b ',111t'1' +c. GND 

(;ND (GI. 1) 

Für die Variablen a, bund c sind die Werte der Tabelle 3 zu verwenden. Dabei ist zu beachten, 
dass Modernisierungen erst ab einem bestimmten Alter der baulichen Anlagen Auswirkungen auf 
die Restnutzungsdauer haben Aus diesem Grund ist die Formel in Abhängigkeit von der 
anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer erst ab einem bestimmten Alter (relatives Alter) 
anwendbar 
Das relative Alter wird nach der f~genden Formel ermittelt: 

Alter 
GND'lOO% (GI. 2) 

Liegt das relative Alter unterhalb des in der Tabelle 3 angegebenen Wertes oder wurden keine 
Modernisierungen vorgenommen, gilt für die Ermittlung der Restnutzungsdauer die Formel: 

RND = eND - Alter (GI. 3) 
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Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer ermittelt sich unter Berücksichtigung der bisher 
durchgeführten Modernisierungen wie folgt: 

Ermittlur.g der RND 
McxJ e rn i si eru ngs punkte 

G" 
Alter 
relatives Alter 
Berech n 00 9 svCO"sGh rilt 

""D 

'" 80 Jahre 
80 Jahre (fiktiv) Vergleich 
100% (~25%) 

RND berechnet sich gemäß GI 1 
29 Jahre 

Die Garage hängt am Schicksal des Wohnhauses. Die Restnutzungsdauer der Garage wird daher 
ebenfalls mit 29 Jahren angesetzt. 

Bauliche Außenanlagen und sonstige Anlagen: 
Es sind folgende bauliche Außenanlagen sowie sonstige Anlagen vomanden: 

• Befestigung Hofflächen; Wege 
• Einfriedungen 
• Ver- und Entsorgungsleitungen 

Bei der Sachwertermittlung wird von Erfahrungswerten ausgegangen, nach denen die vor-
handenen Außenanlagen mit rd. 5 % des Sachwerts der baulichen Anlagen hinreichend erfasst 
sind. 
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~ , " ""Ce 1~~; ~:'" , Bruttogruoolläche BGF 
0 HersleYungskosten 225,082 " 
• Besondere Bauteile 4.500 " 
• Besondere Einbauten - , 

, " " - Wertminderung weQen 
Alters 
Gesamtnutzungsdauer eo Jahre 
Restnutzungsdauer " Jahre 
, , , ~ § 38 ImmoWertV 2021 Liooar , - 146.359;<: 
, , , 

Sachwertermittlung Garage 
Norrnalherstellur.gskoslen je rn' BGF ,,'" €Im' , Bruttogruoolläche BGF " m' 

0 HersleYungskosten 45.408 " 
• Besondere Bauteile - , 
• Besondere Einbauten - , 
- Normal h e rs je 11 U IX] sko sten ( Neuwert) 45.408 i; 

- Wertminderung weQen 
Alters 
Gesamtnutzungsdauer 00 Jahre 
Restnutzungsdauer " Jahre 
Alierswertminderllllgsfaktor § 38 ImmoWertV 2021 Liooar -51,7% - 23.461 € 
Altersgeminderte Herstellungskosten Garage 21,947 E 

Der Sachwert ist eine Größe, die überwiegend aus Kostenüberleg~gen heraus entsteht 
(Erwerbskosten des Bodens und Herstellungskosten des Gebäudes). Aus diesem Grund müssen 
bei der Ableitung des Verkehrswertes aus dem Sachwert immer noch die allgemeinen 
Marktverhältnisse berücksichtigt werden, denn reine Kostenüberlegungen führen in den meisten 
Fällen nicht zum Verkehrswert. 
Die Berücksichtigung der allgemeinen Marktverhältnisse erfolgt entsprechend § 7 ImmoWertV 
2021 im Sachwertverfahren bei Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts insbe-
sondere durch den Ansatz von Sachwertfaktoren (§ 35 Abs. 3 ImmoWertV 2021). 
Vom Gutachterausschuss des Landkreises Unterallgäu werden im Grundstücksmarktbericht 2024 
die Sachwertfaktoren für Ein-/Zweifamilienhäuser in einer Spanne von 0.79 bis 1.59, Mittelwert 
1,17 angsgeben. Zur Ermittlung des Sachwertfaktors wurde vom Gutachterausschuss eine 
Anpassungsfunktion ermittelt. Diese kann im vorliegenden Fall nicht angewendet werden. da die 
Grundstücksgröße und der vorläufige Sachwert außerhalb der Spanne dertypisdlen Werte liegen. 

Durch büroeigene Auswertung von Kauf- und Angebotspreisen habe ich bei elem vorhandenen 
Bodenpreisniveau um 150 bis 200 H m' für vergleichbare, nicht vermietete Objekte mit einem 
vorläufigen Sachwert um 150.000 € Sachwertfaktoren in einer Spanne von 1,35 bis 1.45 
festgestellt. Im vorliegenden Fall wird der Sachwertfaktor im mittleren Bereich der Spanne mit 1,40 
angesetzt. 
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Zusammenstellung Sachwert 
Altersgeminderte Herstellungskosten W"hrlhaus 83.223 € 

• AltersQeminderte Herstellungskosten Garage 21,947 € 
- ,~~ 105,170 € 

• Außenanlagen 5,0% 5.259 € 
• Boderrwert 34,000 € 
- Vorlaufiger Sachwert 144.429 € , Sachwertfaktor '" - Marktangepasster vor1äu1lQer Sachwert 202,2oo € 

Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale: 
Entsprech<!nd § 8 (3) ImmoWertV 2021 sind besondere objektspezifische Merkmale 
wertbeeinfiussende Merkmale, die nach Art oder Umfang erheblich von den auf dem jeweiligen 
Grundstücksmarkt üblichen oder erheblich von den zugrunde gelegten Modellen oder 
Modellansätzen abweichen. Besondere objektspez:ifische GrundslÜcksmerkmate können 
insbesondere vorliegen bei 

I. besonderen Ertragsverhältnissen, 
2. Baumängel und Bauschäden, 
3. baulichen Anlagen, die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind (Liquidationsobjekte) und 

zur alsbaldigen Freilegung anstehen, 
4. Bodenverunreinigungen, 
5. Bodenschätzen sowie 
6. grundstücksbezogenen Rechten und Belastungen. 

Die besonderen objektspezifischen Merkmale werden, wenn sie nicht bereits anderweitig 
berücksichtigt worden sind, erst bei der ErmittlLllg der Verfahrenswerte durch marktüb~che Zu-
oder Abschläge berücksichtigt. 
Im vorliegenden Fall erfolgt ein Abschlag wegen 

• der bestehenden BaumängeliBauschäden beim Wohnhaus laut Aufstellung unter Pkt. 5.2 
• des Instandhaltungs- und Pflegestaus im Innenbereich des Wohnhauses in Höhe von 

250 Elm"-Wohnfiäche 
• der BaumängellBauschäden und des Instandhaltungsstaus an der Garage in Höhe von 

2.000 1': 
• des Pflegestaus bei den Außenanlagen in Höhe von 3.000 € 
• der beengten Zufahrt in Höhe von 20 % des Bodenwerts 

Besondere objektspezifische Marktanpassung § 8 Abs. 3 ImmoWertV 
Marktangepasster vorläufiger Sachwert 
Wertminderur>g wegen BaumlngeUBauschäden Wohnhaus 
Wertminderur>g wegen Instandhaltur.;)s- lI1d Pflegestau Wohnhaus 
75 m' x 250 €Im' 
Wertminderung wegen BaumlngellBausclläden GaraQe 
Wertminderung wegen PlIegestau Außenanlagen 
Wertminderung wegen beenQler Zufahrt in Höhe von 20 % des Bodenwerts 
20 % aus 34,0000 € 
Verkehrswert 
gerundet 
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7800€ 

1875O € 
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7.4 Ertragswert 
Zur Ermittlung des Ertragswerts entsprechend §§ 27 - 34 ImmoWertV 2021 müssen folgende 
Eingangsgrößen ermittelt werden: 

• Rohertrag 
• Bewirtschaftungskosten 
• Restnutz:ungsdauer 
• Liegenschaftszinssatz 
• Bodenwert (ohne Berücksichtigung von selbständig nutzbaren Teilflächen) 
• Besondere objektspez:ifische Merkmale 

Das Modell des Allgemeinen Ertragswertverfahrens gemäß § 28 ImmoWertV 2021 stellt sich mit 
den beschriebenen Eingangsgrößen wie folgt dar' 

Rohertrag 
Bewirtschaftungskosten 

" Reinertrag 
Bodenwertverzinsu ng 

" Gebäudereinertrag 
x BalVllertfaktor 
" Ertragswert der baulichen Anlagen 
+ Bodenwert 
= Vorläufiger Ertragswert 
+1- Besondere objektspezifische Merkmale 
= Ertragswert 

Die Bodenwertverz:insung wird mittels des Liegenschaftszinssatz:es und des Bodenwerts, der 
Barwertfaktor mittels der Restnutz:ungsdauer und des Liegenschaftsz:inssatzes ermittelt. 

Marktüblich erzielbarer Rohertrag § 31 Abs. 2 ImmoWertV 2021' 
Der Rohertrag ergibt sich aus den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung 
marktüblich erziel baren Erträgen; hierbei sind die tatsächlichen Erträge zugrunde zu legen, wenn 
sie marktüblich erzielbar sind. 

Angaben über Mieterträge liegen nicht vor, da das Objekt eigengenutzt wird Die erzielbare 
Nettokaltmiete wird daher durch Auswertung 

• der büroeigenen Mietdatensammlung 
• von Internetangeboten aus WW'W.immobilienscout.de und www.immowelt.de 
• von Immobilienanz:eigen in der regionalen Presse 

ermittelt. 
Für Bestands-Einfamilienhäuser werden in Dirtewang und in vergleichbaren Gemeinden je nach 
Größe, PJter und Ausstattung Mieten in einer Bandbreite von 9,00 bis 11,00 €lm'-Wohnfläche 
erzielt. Für das zu bewertende Wohnhau~ ist unter Berücksichtigung des Gebäudealters, der 
Größe und der durchschnittlichen Ausstattung eine Miete in Höhe von 10,00 €lm'-Wohnfläche 
marktüblich. Für die Garage ist unter Berücksichtigung der Größe mit einer Nutzfläche von 39 m' 
eine Miete von 50 €lMonat marktüblich, 
Die Kellerräume sind in dem Mietansatz für das Wohnhaus bereits enthalten und bedürfen keines 
gesonderten Ansatzes. 

Bewirtschaftungskosten: 
Entsprechend § 32 (1) ImmoWertV 2021 sind folgende Bewirtschaftungskosten 
berücksichtigungsfähig: 

• Verwaltungskosten 
• Instandhaltungskosten 
• Mietausfallwagnis 
• Betriebskosten im Sinne des § 556 Abs, 1 S. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
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Bei der Ermittlung der Bewirtschaftungskosten werden die Modellansätze für 
Bewirtschaftungskosten entsprechend Anlage 3 ImmoWertV 2021 (Preisbasis 2025) zugrunde 
gelegt 
Die Verwaltungskosten werden dabei je Wohngebäude bei Ein-IZweifamilienhäusern mit 359 
€IJahr und mit 47 €IJahr je Garage angegeben 
Die Instandhaltungskosten werden mit 14,10 €/Jahr je m'-Wohnfläche und in Höhe von 106 €/Jahr 
je Garage angegeben, wenn die Schönheitsreparaturen von dem Mieter getragen werden, wovon 
im vorliegenden Fall ausgegangen wird, 
Das Mietausfallwagnis beträgt 2 % des marktüblich erzielbaren Rohertrags bei Wohnnutzung, 
Es wird davon ausgegangen, dass die Betriebskosten vollständig auf die Mieter umgelegt werden. 
Es erfolgt daher kein Ansatz für die Betriebskosten. 

Bodenwertverzinsu ng: 
Bei der Ermittlung des Bodenwertverzinsungsbetrags sind laut § 17 ImmoWertV selbständig 
nutzbare Teilflächen, die für die angemessene Nutzung der baulichen Anlagen nicht benötigt 
werden und selbständi!;l genutzt oder verwertet werden können, nicht zu berücksichtigen. 
Im vor1iegenden Fall sind keine selbständig nutzbaren Teilflächen vorhanden Zur Ermittlung des 
Bodenwertverzinsungsbetrags wird der Bodenwert in voller Höhe zugrunde gelegt. 

Liegenschaftszinssatz: 
Der Liegenschaftszinssatz ist der Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Grundstücken je nach 
GrundslÜcksart im Durchschnitt marktüblich verzinst wird (objektspezifisch angepasster liegen-
schaftszinssatz § 331mmoWertV 2021). 
Vom Gutachterausschuss des Landkreises Unterallgäu werden keine Liegenschaftszinssätze für 
Einfamilienhäuser ermittelt. In der Fachliteratur werden für Einfamilienhäuser 
Liegenschaftszinssätze in einer Spanne von 0,5 bis 2,0 % empfohlen Durch Auswertung von 
zeitnahen Verkaufspreisen von Einfamilienhäusern wurden durch den Unterzeichner 
Liegenschaftszinssätze in einer Spanne von 1,0 bis 1,5 % festgestellt. Im vorliegenden Fall wird 
der Liegenschaftszinssatz aufgrund des energetisch nicht modernisierten Zustands des Objektes 
und des damit eingeschränkten Käuferkreises mit 1,5 % im oberen Bereich der genannten Spanne 
angesetzt. 

Ertragswertermittlung 
Marktüblich erzielbare Netto-Kaltmiete 
Doppethaushälfte 

... Garage 
Monatlicher Ertrag: 
Rohertrag pro Jahr 
Bewirtschaftungskosten 
Verwaltungskosten 
-DHH 
- Garage 
I n "ta nd ha Itu ngs kosten 
-DHH 
- Garage 
Mietausfallwagni" 
Bewirtschaftungskosten gesamt 
Marktüblicher Jahresreioortrao des 
Gnmdstücks: 

Liegenschaltszinssatz (LSZ): 
Bod errwertve rzin S U I)Q 

" 

Marktüblicher Jahresreioortrao der baulichen hllage 

Reslnutzungsdauer (RND): 
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x BalWertlaktor § 34 ImmoWertV 2021 
Ertragswert der bmolicoon Anlage 

... Bodenwert des Grundstücks 
VCO"I~uliger Ertragswert 

23,38 
7.242 E 

Berücksichtigung besonderer objektspez:ifischer Grundstücksmerkmale: 

23,38 169.282E 
34.000E 

203.282 E 

Entsprech<!nd § 8 (3) ImmoWertV 2021 sind besondere objektspez:ilische Merkmale 
wertbeeinfiussende Merkmale, die nach Art oder Umfang erheblich von den auf dem jeweiligen 
Grundstücksmarkt üblichen oder erheblich von den z:ugrunde gelegten Modellen oder 
Modellansätzen abweichen. Besondere objektspez:ifische Grundstücksmerkmale können 
insbesondere vorliegen bei 

1. besonderen Ertragsverhältnissen, 
2. Baumiingel und Bauschäden, 
3. baulichen Anlagen. die nicht mehr wirtschaftlich nutz:bar sind (Liquidationsobjekte) und 

mr alsbaldigen Freilegung anstehen, 
4. Bodenverunreinigungen, 
5. Bodenschätzen sowie 
6. grundstücksbezogenen Rechten und Belastungen. 

Die besonderen objektspezifischen Merkmale werden; wenn sie nicht bereits anderweitig 
berücksidltigt worden sind, erst bei der Ermittl~g der Verfahrenswerte durch marktübWche Zu-
oder Abschläge berüchichtigt. Im vorliegenden Fall erfolgt ein Abschlag wegen 

• der bestehenden BaumängeliBauschäden beim Wohnhaus laut Aufstellung unter Pkt. 5.2 
• des Instandhaltungs- und PIlegestaus im Innenbereich des Wohnhauses in Höhe von 

250 €/m'-Wohnfläche 
• der Baumängel/Bauschäden und des Instandhaltungsstaus an der Garage in Höhe von 

2.000 € 
• des Pflegestaus bei den Außenanlagen in Höhe von 3.000 € 
• der beengten Zufahrt in Höhe von 20 % des Bodenwerts, 

Vorläufiger Ertragswert 
+1- Berücksichtigung besoridere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Wertmiriderung wegen BaumängeVBaus.chäde!l Wo/mhaus 
Wertmiriderung wegen Instaridhaltungs- und Pllegestau Wohnhaus 
75 m' x 250 €Im' 
Wertmiriderung wegen BaumängeVBauschäde!l Garage 
Wertmiriderung wegen Pflegestau Außenarilagen 
Wertmiriderung wegen beer.gter Zufahrt in Höhe von 20 % des Bodenwerts 

203.282 E 

7800E 

18750E 
2.000 E 
3.000 E 

20 % aus 34.0000 E 6.800 E 
Ertragswert 164,932E 
gerurldel 165.000t: 

Der Ertragswert entspricht nahez:u dem aus dem Sachwert abgeleiteten Verkehrswert und 
bestätigt somit den Verkehrswert 
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7,5 Verkehrswert 
Der Verkehrswert ist in § 194 Baugesetzbuch wie folgt definiert· 
Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die 
Wertermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten 
und den tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks 
oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder 
persönliche Vemältnisse zu erzielen wäre. 

Der Verkehrswert ist nach § 6 Abs, 4 ImmoWertV 2021 aus dem Verfahrenswert des oder der 
angewendeten Werterrnittlungsverfahren unter Würdigung seiner oder ihrer Aussagekraft zu 
ermitteln 
Im vorliegenden Fall wurde für das Bewertungsobjekt das Sachwertverfahren angewandt. Dieses 
Verfahren hat für das Bewertungsobjekt die höchste Relevanz. Das Ergebnis des 
Sachwertverfahrens wurde mittels des Ertragswerts plau&ibilisiert. 

Unter Berücksichtigung aller von mir angeführten Beurteilungskriterien ergibt sich für das oben 
beschriebene Objekt: 

Doppelhaushälfte und Garage 
Grundstück FINr. 591/3 Gemarkung Dirlewang 
Stefan-Fröhlich-Weg 2, 87742 Dirlewang 

zum Werterrnittlungsstichtag 

der Verkehrswert zu: 

15,07.2025 

Georg ~l",~~" Architekt 

20,06.2025 

164.000 € 

Urheberschutz. alle Rechte vorbehalten. Die Werterrnittlung ist nur für den Auftraggeber und den 
angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung und Verwertung durch Dritte ist nur mit 
schriftlicher Genehmigung gestattet. 
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8 Flächenberechnungen 
Die Gebäudeabmessung bzw. Raummaße wurden, soweit nicht anders angegeben, aus den 
vorliegenden Plänen entnommen. Soweit keine Maßangaben in den Plänen vorhanden. wurden 
die Gebäudeabmessungen bzw. die Raummaße herausgemessen. 

8.1 Grundflächen 
Die Ermittlung der Grundfläche erfolgt in Anlehnung an die DIN 277/2005. Die Grundfläche 
errechnet sich aus der Fläche des Baugrundstücks, die von baulichen Anlagen überdeckt wird, 
also diejenige Fläche auf dem Grundstück, die durch die vertikale Grundrissprojektion aller 
Geschosse der oberirdischen baulichen Anlagen überdeckt wird 

Wohrlhaus DHH Länge (m) Breite (m) Faktor Fläche 

',W ',W ',00 55.25 m' 
Wohrlhaus DHH 55.25 m' 

Garage Länge (m) Breite (m) Faktor Fläche 
4.20 9.65 ',00 40.53 m' 
0.92 ',00 ',00 2,76 m" 

Garage 43,29 m" 

Zusammenstellung 
Wohrlhaus DHH genmdet '" m" 
Garage Qefllndet " m" 
GrundMche gesamt 00 m" 

Grundfi~chenzahl 00,00 m" , '''' m' 0 0,' 

8,' Bruttogrundnächen 
Die Ermittlung der Bruttogrundfläche erfolgt in Anlehnung an DIN 277/2005. Die Bruttogrundfläche 
ist die Summe der Fläche aller Grundrissebenen eines Bauwerks. 

WOhrlh8US Lange (m) Breile (m) FaKtor Fmche 
Kellergeschoss 5.05 ',W ',00 32,83 m" 
Erdgeschoss MO ',W ',00 55,25 m' 
Dadlgeschoss MO ',W ',00 55,25 m" 
Wohrlhaus 143.33 m' 

Garage Länge (m) Breite (m) Faktor Fläche 
4.20 9.65 ',00 40.53 m' 
0.92 0,00 ',00 2.76 m' 

Garage 43,29 m" 

Zusammenstellung 
Wohrlhaus gefllndet W m" 
Garage Qefllndet " m" 
BruttogrundMche Qesamt W, m" 

Geschossfiächenzahl: 153,18 m' , '''' m' 0 0,0 
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8.3 Wohnflächen 
Die Berechnung der Wohnfläcl1e erfolgt in Anlehnung an die Wohnflächenverordnung WoFIV 
Die Raummaße habe ich örtlich aufgenommen. 

Wohrlhaus Ltmge (m) Breite (m) Faktor FJI1d-.e 
Erdgeschoss 
Flur "" "'" '.00 4,93 m' 

1.65 ,." '.00 3,63 m' 
1.65 0.80 -1,00 -1,32 m' 
0,82 0.'" -1,00 -048 m' 

Küche '.00 2,20 '.00 6.73 m' 
Essen '." 3,51 '.00 11 ,23 m' 

0,45 0,45 -1,00 -0.20 m' 
Wohoon 3,03 3,54 '.00 10,73 m' 
Bad/WC '.&> 2,12 '.00 000 m' 
Dad>geschoss 
Flur 0,95 1,71 '.00 1.62 m' 

0,24 0.'" -1,00 -0.14 m' 
Zimmer Ost 3,26 6,10 '.00 19,89 m' 

3,26 0,45 -1,00 -1.47 m' 
'.M 0,45 -1,00 -0.92 m' 
3,26 1,19 -0,50 -1.94 m' 

'''''' 1,19 -0,50 -1 .2, m' 
0,94 '.00 0,50 0.51 m' 

Zimmer W est '.00 4,78 '.00 '8>13 m' 
2,74 0,45 -1,00 -1.23 m' 
2.74 1.19 -0,50 -1,63 m' 
2.51 0.65 0,50 0,82 m' 

WC 1,40 1.03 0,50 0,72 m' 
SUmme 75,26 m' 
Abzug we{len Putz 0% 0.00 m' 
Wohrl/laus 75,26 m' 

ZU 5arrrnensteilung 
Wohrl/laus gerurJdet " m' 
WohnMche gesamt " m' 
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8.4 Nutzflächen 
Die Berechnung der Nutzflächen erfolgt in Anlehnung an DIN 27712005 
Die Raummaße habe ich beim Keller örtlich aufgenommen und bei der Garage aus dem Bauplan 
entnommen 

Keller 
Keller Süd 

Heizoog-/Öllagerraum 
Summe 
Abzug wegen Putz 
Keller 

Garage 

Summe 
Abzug wegen Putz 
Garage 

Zusarrrnenstellung 
Keller 
Garage 
Nutzft1\che gesamt 
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Länge (m) 
4,45 
0,,," 
4,45 

Breite (m) 
3,35 
1,01 
3,69 

Ulnge (m) Breite (m) 
4.02 9.30 
0,75 

gerundet 
gerundet 

2,76 

Faktor 
',00 

-1,00 
',00 

0% 

Faktor 
',00 
',00 

0% 

Fläche 
,HI, m' 
-0.85 m' 
'6.42 m' 
30.48 m' 

000 m' 
30,48 m' 

FliId-.e 
37,39 m' 

2,07 m' 
39,46 m' 

0,00 m' 
39,46 m' 

ce m' 
39 m' 
69 m' 
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9 Anlagen 
9.1 Ubersichtslageplan 
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9,2 Ortsplan 
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9.3 Lageplan 
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9.4 Luftbildkarte 
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9.5 Pläne 
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9.6 Fotos 
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Bild 4 – Doppelhaushälfte von Norden 

Bild 5 – Doppelhaushälfte von Norden 

Bild 6 – Blick auf Zufahrt über Stefan-Fröhlich-Weg 2 von 
             Westen nach Osten 
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